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15. Änderung des Flächennutzungsplans in der Ortschaft Hemmerich  – frühzeiti-

ge Beteiligung (Az.:61 26 01 – 15. Änderung) 
Ihr Schreiben vom 13.11.2019: Benachrichtigung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend finden Sie unsere Stellungnahme zu der oben angeführten städtebauli-
chen Planung. 

Mit freundlichen Grüßen  
 

Michael Pacyna 
  

 

 

 

 

Stellungnahme zur 15. Änderung des Flächennutzungsplans in der Ortschaft 

Hemmerich: 

Der LSV steht der Planung eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Lösch-
gruppen Rösberg und Hemmerich positiv gegenüber. Da zum jetzigen Zeitpunkt der 
„frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit“ aber noch wichtige Unterlagen zur Beurtei-
lung des Plangebietes fehlen, kann der LSV zurzeit noch keine abschließende Beurtei-
lung treffen. 

 

Weitere Informationen zu unse-

ren Aktivitäten finden Sie unter 

www.lsv-vorgebirge.de 



Seite 2 der LSV-Stellungnahme zur 15. Änderung des FNP in Hemmerich vom 09.12.2019 

 

Begründung: 

1. Planungsrechtliche Situation: 

Die Planung widerspricht den Festlegungen im Regional-, Landschafts- und Fläche-
nnutzungsplan (Stadt Bornheim, “15. Änderung des Flächennutzungsplans in der 
Ortschaft Hemmerich – Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung“, 5.1, 5.2 und 
5.3). Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet (7.1.2.). 

 

2. Umweltbelange: 

Artenschutzprüfung und Umweltbericht liegen noch nicht vor (“15. Änderung“, 7.). Im 
westlich angrenzenden Gebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Rb 
01 leben jedoch planungsrelevante Arten: „Hierbei handelt es sich um baumhöhlen-
nutzende Fledermausarten der Kulturlandschaft, den Steinkauz, Brutvögel der Ge-
büsche und Baumhecken, Brutvögel  der Kulturlandschaften, Höhlen- und Nischen-
brüter“ (Stadt Bornheim, “15. Änderung des Flächennutzungsplans in der Ortschaft 
Hemmerich – Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung“, 7.1.2). Eine artenschutz-
rechtliche Prüfung der vorgesehenen Fläche für das Feuerwehrgerätehaus ist noch 
nicht erfolgt. 

Ein Bodengutachten zur Beurteilung des „Schutzgutes Boden“ der bisher landwirt-
schaftlich genutzten Fläche liegt nicht vor (7.1.3). 

 


